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Rqchdem das Direktorium der Reich sgetreidc stelle mit
Zustimmung des Kuratoriums und im Einvernehmen mit
twm Herrn Präsidenten des Kriegsernährungsamtes eine
höhere Ausmahlung des Brotgetreides anzeordnet hat . ist
ei,re Abänderung der vonr Kreisausschuß erlassene» Bestiin-
mungen erforderlich geioorden. Demzufolge veröffentliche
ich nachstehend

1. die Verordnung des Krcisausschusses über den Verkehr
mit Brotgetreide und Mehl vom 24. Februar 1917.
durch die die Verordnung vom 20. Septenrber 1915 in
der Fassung vom 18. Januar 1916 abgeändert wird:

2 . die Verordnung des Kreisausschusjeö vom 20 . Sep¬
tember 1915 in der neuen Fassung vom 24. Februar
1917;

8. die Ausführungsantveisung des Vorsitzenden des Krcis¬
ausschusses zu dieser Verordnung

und ersuche die Herren Bürgerureister . den Ortseinwohnern
von den Aenderungen sogleich Kenntnis zu geben.

Den Müllern und Backen, stick, die neuen Bestimmun¬
gen gegen Unterschrift ebenfalls bekannt ;u geben.

Die bisherigen Mehl - und Brotpreise bleibe » vorerst
bestehen.

Diez,  den 24. Februar 1917.
Der Landrat.

Duderstadt.

J .-Nr . ll . 1927. Verordnung
über de» Verkehr mit Brotgetreide und Mehl.

Auf Grund der 88 47. 48, 49 und 57 der Verordnung
des Bundesrats über den Verkehr mit Brotgetreide und
Mehl au« der Ernte 1916 vom 39. Juni 1916 (Retchs -Ge-

fetzbi. S . 613 , 782) wird für den Unterlahnkreis folgendes
ungeordnet:

l.
In der Verordnung des Kreisausschusseö über de»

VerÄ , mit Brotgetreide und Meht vom 20. Septeuckier
19)5 in der Fassung vom 18. Januar 1916 — Kreisblatr '
Nr . 19 — werden folgende Aenderungen vvrgeuommen:

1. Der 8 1 erhält folgende Fassung:
Weizen und Roggen ist bis zu vierundnennzig vom
Hundert auszumahlen.

2 Im 8 2 Abs. 1 ist anstelle von „Roggenbrot " „Roggen
schrotbrot" und anstelle von „Weizenmehl " „Weizen-
schrotmehl" und anstelle von „Roggenmehi " „Rvggen-
schrotmehl" zu setzen.

Absatz 2 und 3 erhalten folgende Fassung:
Tie Mehlmischung ist zu mindestens 12 von, Hunderl
durch Roggenschrot oder Weizenschrot oder andere mehl¬
artige Stoffe , wie sie in der Verordnung des Bundes¬
rats über die Bereitung von Backivaren in der Fassung
der Bekanntinachung vom 26 . Mai 1916 (Reichs -Ge¬
setzblatt S . 413) und der Bekanntmachung über dir
Verwendung von Rüben bei der Bereitung von Rog¬
genbrot vom 5. Februar 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 101)
aufgeführt sind, zu ersetzen.

Statt mehlartiger Stoffe können auch gequetschte oder
geriebene Kartoffeln oder Rüben verwendet werden,
lvenn deren Verwendung nicht vorübergehend verboten
ist , in diesem Falle sind aber derselben Äiehlmcngc an¬
stelle der mindestens 12 vom Hundert mehlhaltiger
Stoffe mindestens 36 vom Hundert geriebene oder ge¬
quetschte Kartoffeln bezw. 72 vom Hundert geriebene
oder gequetschte Rüben zuzusetzen.

3. Der 8 3 erhält folgende Fassung:
Bei der Bereitung von Weizenschrotbrot (Graham¬
brot in Form von Brot und Brötchen ) ist reines
Weizenschrot, zu 94 vom Hundert ausgemahlen , zu
verwenden.

4.JS 4 ist zu streichen.
5 In , ß 5 ist anstelle von „31. März 1915(Reichsgesetzbt.

S . 204) zu setzen: „26. Mai 1916 (Reichsgesetzblatt Seite
413)."

_



in Songform gebacken werden.

8. Im § 8 ist das Wort Roggenbrot zu streichen und iit
anstelle des Wortes „dritten " „zweiten " zu setzen

9. Der 8 10 fällt fort.

10. Im § 11 Ws . 2 sind die Worte Weizenmehl und
Roggenmehl zu streichen; im Wsatz 3 sind die Worte
Absatz 1 c zu streichen und anstelle bon „28. Juni 1915
(Reichsgesetzbl. S . 463 )" zu setzen „29. Juni 1916
(Reichsgesetzbl. S . 782)."

11. Der Wsatz 1 des § 16 fällt fort.

II.

Die vorstehenden Vorschriften treten mit dem j . März
1917 in Kraft mit der Maßgabe , daß etwa noch vorhandene
Vorräte an Mehlen der seitherigen »Ausmahlung aufge¬
braucht werden dürfen.

Diez,  den 24. Februar 1917.

Der « retsauss -vust de« Unterlahukreif««.
CIL- .. . SlBMtlBkt

Verordnung
über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
vom 20 . September 1915 in der Fassung vom

21 . Februar 1917.
Ws Grund der §8 47, 48, 49 und 57 der Verordnung des

Bundesrats über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
aus dein Erntefahr 1915 und 28. Juni 1915 (Reichsgesstz-
blatt Seite 363 ) und der Bekanntmachung über Brotgetreide
und Mehl aus der Ernte 1916 vom 29. Juni 1916 (Reichs¬
gesetzblatt Seite 782) wird für den Unterlahnkreis folgendes
on geordnet:

8 1-
Weizen und Roggen ist bis zu vierundneunzig vom

Hundert auszumahlen.
8 2.

Bet der Bereitung von Roggenschrotbrot ist eine Mehl-
mischung zu verwenden , die aus 20 Teilen Weizenschrvtinehl
und 80 Teilen Roggenschrotmehl besteht.

Die Mehlmischung ist zu mindestens zwölf vom Hundert
durck Roggenschrot oder Weizenschrvt oder andere inehl-
artige Stoffe , wie sie in der Verordnung des Bundesrats
über die Bereitung von Backlvaren in oer Fassung der
Bekanntmachung vom 26. Mai 1916 — R .-G -Bl . Seite
413 — und der Bekanntmachung über die Verwendung von
Rüben bei der Bereitung von Roggenbrot vom 5. Februar
1917 9r.-G .-Bl . S . 101 — aufgeführt sind, zu ersetzen.

Statt mehlartiger Stoffe können auch gequetschte oder
gerubeüc Kartoffeln oder Rüben verwendet tverden, wenn
deren Bcrwendüng nicht vorübergehend verboten ist : in
diesen: Falle sind aber derselben Mehlmenge an Stelle der
mindestens zwölf vom Hundert mehlartiger Ssoffe minde¬
stens ftchsundvreißig vom Hundert geriebene oder gr
quetschte Kartoffeln beziehungsweise zweiundsiebzig vom
Hundert geriebene oder gequetschte Rüben zuzusetzen

8 3.
Bei der Bereitung von Weizenbrot (Grahambrot io

Form von Brot und Brötchen ) ist reines Wetzenschrot, zu
94 vom Hundert ausgemahlen , zu verwenden.

8 4. :
ist fort<jefaUen.
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wäre erlassenen Vorschriften , namentlich vic Vorschriften
fn Verordnung des Bundesrats in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 26. Mai 1916 (Reichsgeieyblatt Seite
413 ) in Kraft.

8 6.
Es werden folgende Einheitsgewichte oorgejchrieoen:

1. für Weizenbrot — Brötchen — 70 Gramm:
2. für Roggenschrotbrot 1750 Gramm oder 3tzz Pfund

und 1000 Gramm oder 2 Pfund , welches Gcwicyt das
Brot am zloeiten Tage , den Tag der Herstellung mit¬
gerechnet, auslveisen muß;

3. für Weizenschrotbrot — Grahambrot — 1000 Gramm
oder 2 Pfund;

4. Zwieback ist nach Gewicht zu verkaufen.

8 ?.
Roggenschrotbrot und Weizenschrotbrot dürfen nur iv

Lungfornr gebacken werden.

8 8.
Wggenschrotbrot darf erst am zweiten Tage , den Tag

der .Herstellung mitgerechnet , verkauft werden.

> § 9.
Bei der Bereitung von Kuchen darf nicht mehr als die

,'Hälfte des Gewichtes der verwendeten Mehle oder mehl¬
artigen Stoffe aus Weizen oder Roggen bestehen. Diese
Vorschrift ist ganz allgemein , insbesondere von den Kon-
bttorcicn , Bäckereien, Gemeindebackhäusern, Gasthöfen,
Gast- und Schankwirtschaften sowie von den Haushaltungen
zu befolgen.

Als Kuchen gilt jede Backluarc, zu bereu Bereitung mehr
ach- 10 Gewichtsteile Zucker auf neunzig Gewichrsreile Mehl
oder mehlartige Stoffe verwendet werden. Zwieback fällt
daher, je nachdem mehr oder weniger als 10 Gewichtsteile
Zucker zu seiner Herstellung verwendet werden , unter Kuchen
oder unter Weizenbrot.

Im übrigen gelten für die Bereitung von Kuchen die
Bestimmungen der Bekanntmachung des Stellvertreters des
Reichskanzlers vom 16. Dezenrber 1915 — Reichsgesetzbl- S.
823 . -

8 10.
ist fortgefallen.

8 11.
Die Entnahme von Brot und Mehl ist nur mir der Be¬

schränkung zulässig , daß auf den Kopf der Bevölkerung und
aus die mit Montag beginnende Kalenderwoche ein Brot
im Gewicht von 1750 Gr ., oder an Mehl 1225 Ar ., oder
21 Brötchen im Gewicht von 1470 Gr ., oder 1400 Gr.
Zwieback entfallen.

Mehl im Sinne dieser Verordnung ist Weizenschirot
und Roggenschrot.

Auf die Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe,
denen gemäß 8 6 der Bundesratsverordnung über den
Verkehr mit Brotgetreide und Mehl vom 29. Juni 1916 —
Reichsgesetzblatt Seite 782 — für sich und rhre Angehörigen
das erforderliche Brotgetreide oder Mehl belassen worden
ist, auf die sogenannten Selbstversorger , findet diese Be¬
stimmung keine Airwrndung.

8 12.
Die Abgabe und Entnahme von Brot und Mehl darf

nur auf .Grund von Brotkarten erfolgen , die von der Orts-
polizribehörde des Wohnortes ausgegeben werden.

Die Wgabe und Entnahme von Kuchen und Zwieback,
sutvcil er dem Kuchen gleich zu achten ist (vergk. 8 9
Ws . 2). ist an diese Vorschrift rrichb gebunden , - 7-'
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tieljUxOc für lebe Der ^ wuiatialtunfl cmgetyiStl &c '$ «t \ ou , so¬
fern sie nick,t vom Recht der Selbstversorgung Gebrauch
gemacht hat , je eine mit ihrem Namen und mit einer
Nummer versehene, nicht übertragbare Brotkarte , in wel-
cl̂ r angegeben ist, wieviel Brot die Person für den Zeit¬
raum von 4 Wochen beanspruchen kann.

Kinder sind dabei, ohne Rücksicht auf ihr Älter, er¬
wachsenen Personen gleichzurechnen.

Die Nummer der Brotkarte entspricht der Nummer der
über die ausgegebcnen Brotkarten von der OrtSpolizeibe-
hörde zu führenden namentlichen Ortsliste.

Als zum Haushalt gehörig sind auch Einzelpersonen zu
betrachten, die zur Wohngemeinschaft gehören, aber keine
selbständige Haushaltung führen. Der Haushaltungsvor¬
stand ist verpflichtet, diesen Einzelpersonen das ihnen zu-
kommcnde Brot , oder aus Verlangen die ihnen zukommende
Brotkarte auszuliefern.

Der Haushaltungsvorstand hat Veränderungen im Per¬
sonenstand seines -Haushalts , deren Wirkung sich aus eine
längere Zeit als eine Woche erstreckt, der Ortspolizeibehörde
anznzeigen, die die namentliche Liste ändert und entweder
die Brotkarte einzieht oder eine neue ausstellt , je nachdem
es sich um Abgänge oder Zugänge handelt.

8 14.
Sich Vorübergehend  im Unterlahnkdeise aushal-

tende Personen , die eine Brotkarte erhalten haben, sind beim
Verlassen des Unterlahnkreises bei der Ortspolizeibehörde
derjenigen Gemeinde, in der sie die Brotkarte erhalten
haben, unter Ablieferung der Brotkarte abzumelden.

Für die 'Abmeldung sind in erster Linie der Haushal¬
tungsvorstand und in zivciter Linie der Brotkartenbesitzer
verantwortlich.

Die Abmeldung hat spätestens am zweiten Tage nach
der Abreise des Brotkartenbesitzers zu erfolgen.

8 15.
Krankenhäuser, Anstalten , Pensionen usw. werden als

Haushalte behandelt.
Der Brot - und Mehlbezug von Strafanstalten , Kriegs¬

gefangenenlagern, von Militärpersonen und von der schwer
arbeitenden Bevölkerung unterliegt besonderen Vorschriften.

Auch für Einzelfälle besonderer Art bleiben besondere
Anordnungen Vorbehalten.

irLrfrn»\ÄyX
S*

»twUtoCtbeti.
Bei der Entnahme von Brot und Mehl ist dte Brotkarte

Vorzulegen. Der Verkäufer hat die an der Brotkarte befind¬
lichen Marken , die der verkauften Gewichtsmenge ent¬
sprechen, abzutrcnnen und an sich zu nehmen.

Die Bäcker und Händler haben die auf eilten Faden auf¬
gezogenen Brotmarken an die für ihren Wohnort zuständige
Ortspolizeibehörde der Regel nach jeden Montag , vormit¬
tags bis 9 Uhr, abzuliefern . Ueber die abgelieferten
Marken erteilt die Ortspolizeibehörde eine Bescheinigung.
Ter Bäcker und Händler hat nur Anspruch auf weiteren
Bezug von so viel Mehl , lvie die von ihm vereinnahmten
Brotmarken angebcn, und hat seinen Bedarf bei der Orts¬
polizeibehörde anzumelden.

8 18.
Bäckern und Händlern ist die Abgabe von Brot und

Mehl über die Kreisgrenze hinaus untersagt.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses kann Ausnahmen

für den Grenzverkehr zulassen.
8 19.

Wer diesen Anordnungen zuwiderhandelt , wird gemäß
8 57 der Verordnung des Bundesrats über den Verkehr mit
Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr 19lfi vom 29.
Juni 1916 — Reichsgesetzblatt Seite 782 — mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehn
hundert Mark bestraft.

Außerdem kann die Ortspolizeibehörde ein Geschäft,
dessen Inhaber oder Betriebsleiter sich in Befolgung der
Pflichten unzuverlässig erweist, die ihm durch diese Ver¬
ordnung auferlegt sind, auf Grund des 8 58 a . a. O.
schließen.

8 20.
Die vorstehenden Vorschriften treten mit dem 1. März

1917 in Kraft mit der Maßgabe , daß etwa noch vorhandene
Vorräte an Mehlen der seitherigen Ausmahlung aufge-
brauchl werden dürfen.

Der KreiSauSschutz des Uuterlahnkreises.
Duderkadt.

Ansführuugsanweisung
8 16.

In Gasthöfen und in Gast- und Schankwirtschaften darf
Bror nur zugleich mit anderen Speisen verabreicht werden

Es ist den Gästen zu gestatten, mitgeörachtes Brot
zu verzehren.

Das Ausstellcn von Brot und Brötchen auf den Tischen
zum beliebigen Verbrauch ist verboten. Es darf den Gästen
Brot nur aus Bestellung und gegen besondere Bezahlung
verabreicht werden.

Die Haushaltungen der Besitzer und Verwalter von
Gasthöfen und von Gast- und Schankwirtschaften einschließ¬
lich der Angestellten sind als Privathaushairungcn zu be¬
handeln.

8 17.
Jede Brotkarte gilt für vier Kalenderwochen nach Maß¬

gabe ihres Aufdruckes. Die Verwendung der einzelnen Bror-
marken zu anderen als den ausgedruckten Zeiten ist unter¬
sagt. Jede Brotkarte erhält für jede Woche 7 Marken , die
ihrem Aufdruck entsprecherrd gültig sind, für je

25 0 Gr . Brot , oder
173 Gr . Niehl, oder

3 Brötchen zu je 70 Gr ., oder
200 Gr . Zwieback,

insgesamt also für jede Woche
1730 Gr. — 31/2  Pfund Brot, oder
1225 Gr. Mehl, oder
21 Brötchen zu je 70 Gr ., oder
1400 Gr. Zwieback.

zur
Verordnung des Kreisausschuffes über den Verkehr
mit Brotgetreide und Mehl vom 20. September 1915,

in der Fassung vom 24. Februar 1917.
Die Abänderung der Verordnung des Kreisausschuffes

tom 20. September 1915, in der Fassung vom 18. Januar
ist notwendig geworden durch die Anordnung des Direk¬
toriums der Reichsgetreidestelle über eine höhere Ausmah¬
lung des Brotgetreides.

Die alten Ausführungsanweisungen des Vorsitzenden
des Kreisausschusses vom 21. September 1915 und vom
19. Januar 1916 bleiben in Giltigkeit , soweit sie nicht durch
diese Ausführungsanweisung abgeändert werden.

Zu 8 1.
Während bisher Weizen und Roggen zu 80 bezto. 82

0 . H . auszumahlen waren , ist in Zukunft Weczen und Roggen
bis zu 94 v. H. .auszumahlen . Sobald die noch vorhandenen
Vorräte an Mehlen der seitherigen Ausmahlung ausze-
braucht sein werden, wird den Bäckern usw. nur noch das
schärfer ausgemahlene Mehl vom Kreise geliefert werden.
Die neue Vorschrift über die schärfere Ausmahlung gilt auch
für die Selbstversorger . Die Bürgermeister haben 'streng
darüber zu wachen, daß die Mühlen , die für Selbstversorger
mahlen, die Ausmahlungsvorschriften genau befolgen.

Zu 8 2.
Anstelle des bisherigen Roggenbrots wird nunmehr

das Roggenschrotbrot gebacken. Die bisherige Mehlmischung
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bleibt bcftcfyen. Mäl>rent > blc WebCmifäjuna bisbec bla zu
mindestens 14 v. H. durch Kartoffelflcdcn, Hartoffeljtmljr
mehl uftu. ersetzt werden mußte, ist sie nunmehr nur bis zu
zu mindestens 12 b.  H. durch Rvggenschrot oder Werzrnschrot
oder andere mehlartige Stoffe zu ersetzen. Kartoffeln dürfen
zur Zeit nicht verwendet werden, wohl aber ist die Verwen¬
dung von Rüben bei der Bereitung des Roggcnschrotbrotes
zugelassen.

§ 3 . '
Als Weizenürot gilt Weizenschrotbrot (Grahambrot ) m

Form von Brot und Brötchen aus reinem Weizenschrotnrehl,
zu 94 v. H. ausgemahlen . Die bisher vorgeschriebeneMchl-
mischung ist fortgesallen.

Zu A 5.
Die Backvorschristen vom 26. Mai 1416 (Rrichsgesetz-

blatt Seite 413) sind zu beachten.
Zu 8 6. ■, m

Die bisher vorgeschriebenen Einheitsgetoichte für Bror
und Brötchen bleiben bestehen, nur ist bestimmt, daß Roggen¬
schrotbrot das vorgeschriebene Gewicht am zweiten Tage
der Herstellung statt bisher am dritten aufwrisen muß.

Zu 8 7. ^ ,
Während bisher das Roggenbrot nur als Rundbrot ge¬

halten werden durfte , ist nunmehr allgeinein für Roggen-
uno Weizenschrotbrot die lange Brotform vorgeschrieben.

Zu 8 8.
Das Roggenbrot durfte seither erst anr 3. Tage nach der

Herstellung verkauft werden. Es ist nunmehr bestimmt, daß
das Roggenschrotbrot schon am 2. Tage nach der Herstellung
verkauft werden darf.

Zu 8 10. . .
Die frühere Bestimmung, wonach Mehl rm Kleinver-

kauf nur in 700 Gr . nicht übersteigenden Mengen abgegeben
werden durfte , ist aufgehoben, da sie nach Einführung der
Brotkarte gegenstandlos geworden ist.

Diez,  den 24. Februar 1917.
Der Borfitzende de« « reisausschufie «.

_ ._ t >« bcrftttbt __
J . N̂r . III . 49. Diez,  den 28. Februar 1917.

«n die Herren « ürgcrmcikter
in Aull , Becheln, Bergnassau-Scheuern , Berndroth , Arem¬
berg, Diez, Dörsdorf , Bad Ems , Eppenrod, Freiendiez,
Geisig, Giershausen , Gückingen, Hahnstätten , Jsselbach, Krl-
tenholzhausen, Katzenelnbogen, Mudershausen , Nassau, Nie¬
derneisen, Obernhof, Pohl , Rettert , Roth . Schaumburg.
Schweighausen, Seelbach, Singhosen , «ulzbach, Weinähr und
Winden.

Betr . Kreisschweineversicherung.
Ich erinnere an meine Verfügung vom 15. Februar

d. Js ., J .-Nr . III . 40, betr . Angabe der am 2. Januar d. Js.
gezählten versicherten Schweine und der in der Zeit vom
I . April bis 31. Dezember 1916 eingegangenen Versiche¬
rungsbeiträge und erwarte ihre Erledigung bestimmt
binnen 24 Stunden.

De« « orfitzende de» « rei»an»s» »ste«.
Duderfiadt._ _

J .-Nr . II . 2194. Diez,  den 2. März 1917.
Hu  dt - Herren Bürgermeister

Betr . Heranziehung weiblicher Arbeitskräfte
zur Landarbeit.

Ich erinnere an meine Umdruckverfügung vvul 26. Fe¬
bruar 1917, J .-Nr . II . 1918, und erwarte Bericht bestimmt
binnen 24 Stunden.

Der « orfitzende de» Kreidausschnfies.
Duderstadt.

kn Attenhausim Bechettt, Bergnassau -Scheuern , Breinbcrg.
Tesirghofcn, Dörsdorf. Flacht, Geisig, Gtershauscn, Hahn-
starte,r, Hambach, Holzappel, Katzenelnbogen Kli^ e bach,
Kördorf. Netzbach, Niederneisen, Oberneisen, Roth , Schwe,g-
hausen, Stcinsbcrg und Wasenbach.

Betr . Ablieferung von Mühlenabfallen,
erinnere an meine Verfügung vom 14. d. Mtt ., J .-

Nr II . 1624, Kreisblatt Nr . 42, betnWlieferung von
Mühlenabfällen an die Kaufmännische Geschäftsstelle wM
eilmrrtc ihre Erledigung bestimmt bis zum 6. Marz
d. Js.

Fehlanzeige ist erfovderlich.
Der Borfitzende de» Krei»av«sch«fie».

Duderstadt._

J . N̂r . II . 2195. Diez,  den 2. März 1917. -
A« die Herren Bürgermeister

Betr . Holzabfuhr.
Ich erinnere an meine Verfügung vom 24. Fevruar

1917, J .-Nr . II. 1892, (Kreisblatt Nr . 49) und erwarte
Bericht binnen 24 Stunden

Der « orfitzende de» Kret»a«»sch«ffe».
Duderstadt.

Anzeige«.
Holzvrrsteigeruug.

Oberförsterei
Katzenelnbogen.

Schutzbezirk Oberfischbach . Donnerstag, den
15 . M ä r z cr ., v o r m. 11 Uhr  in der Gastwirt,ck>aft von
Melchior Bernhardt in Katzenelnbogen.  Distr . - 2
Unterheide, 24 Eichwald, 26 Schützcnwre,e, 31 Geyttoacker
u Tot Eichen: 51 Rm . Scht. u. Km, 1200 Wellen. Buchen.
277 Rm. Scht. u . Kn., 2200 Wellen. Nadelholz : 24 Rnr.
Scht . u. Kn., 200 Wellen._ __

Hol?versteiyerung.
Dienstag , den 8 Mär̂ 1817,

vormittags Ist Uhr
kommt in hiesigem Gemeindewald nachstehendes Hotz zur
Versteigerung : ^

651 Rm . Buchen-Scheit und -Knüppel,
2 Rm . Eichen-Scheit und -Knüppel,

14 Rm. Weichholz-Scheit und -Knüppel.
Anfang und Zusammenkunft im Steckerhack II.
Hirschberg,  den I . März 1917. 1844

Aidenb ach, Bürgermeister.

Holzverstkigemug.
Donnerstag , den 8. März 1817

kommen zur Versteigerung:
Bormittags 8'/. Uhr

im Distrikt Badcmer
67 Rm . Buchen-Schert und -Knüppet,
14 Rm. Eichen- und .Hainbuchenscheitholz.

BormittagS 11 Uhr
im Distrikt Dietrichsdell , Zusammenkunft berm Forsthaus.

203 Rm . Buchen-Schett und -Knüppel,
24 Rm . Eichen-Scheit und -Knüppel,

4450 Buchen-Wellen.
Oberlahnstein , den 28. Februar 1317.

Der Magistrat.
Schütz.
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